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Für den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Brunnentrog“ behalten  
die nachfolgend abgebildeten Schriftlichen Festsetzungen / Örtlichen Bauvorschriften  
der 1. Teiländerung, rechtskräftig seit dem 08.12.1977, mit folgenden Ergänzungen/Änderungen  
ihre Gültigkeit : 
 
 
 

A  Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 
 

1.1. Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 
 
entfällt – und wird ersatzlos aufgegeben 
 
 
1.2.  Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
 
Gemäß § 1 (5) BauNVO sind die im § 4 (2) Ziffer 3. genannten Anlagen für sportliche Zwecke im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes nicht zugelassen. 
 
Gemäß § 1 (6) Ziffer 1. BauNVO sind die im § 4 (3) Ziffern 3., 4. und 5. BauNVO genannten Nutzungen nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes (Anlagen für die Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen). 
 
 

3. Nebengebäude (NG) 
 
wird aufgehoben – Anwendung findet der § 23 Abs. 5 BauNVO 
 
 

5. Hauptbaukörper 
 
Die Festsetzungen werden wie folgt ergänzt : 
 
 
5.6. Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage baulicher Anlage (§ 9 (1) 1. BauGB) 
  hier : Hauptgebäude, maximal zulässige Traufhöhe 
 
Die im zeichnerischen Teil festgesetzte Traufhöhe ist definiert als der Schnittpunkt der aufgehenden Außen-
wand mit der äußeren Dachhaut.  
Als unterer Bezugspunkt gilt die Mittelachse der an das Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
fläche. 
Es gilt die Bestandshöhe der vorhandenen Straße, gemessen auf Höhe der Mitte eines Gebäudes.  
 
 

8. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) 2. BauGB) 
 
8.1. überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO durch die im zeichnerischen Teil 
dargestellten Baugrenzen festgesetzt. 
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Fassung der Schriftlichen Festsetzungen / Örtlichen Bauvorschriften  
der 1. Teiländerung, rechtskräftig seit dem 08.12.1977 

welche für den Änderungsbereich ihre Gültigkeit behalten 
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B  Hinweise und Empfehlungen 
 
 

1. Artenschutz 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es auch in Bestandsgebieten in der Eigenverantwortung eines je-
den Bauherrn liegt, dass er bei seinen Baumaßnahmen nicht gegen das Tötungsverbot, das Ver-
schlechterungsverbot sowie das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verstößt 
und dass durch die Baumaßnahmen der Zustand der lokalen Population erhalten bleibt. Dies gilt 
auch insbesondere hinsichtlich des Eingriffszeitpunktes. Um diesbezüglich den Belangen des Bun-
desnaturschutzgesetzes gerecht zu werden, ist gegebenenfalls im Vorfeld einer Baumaßnahme eine 
Ortsbegehung durch einen fachkundigen Biologen vorzunehmen. 
 

2. Archäologische Denkmalpflege 
 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 
etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlun-
gen werden gemäß § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. Ausführende Baufirmen sind hierüber schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
 

3. Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung 
 
Nach § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, noch wasserwirtschaftliche Belan-
ge entgegenstehen. 
 
Es wird angeregt, zur Erfüllung der Grundsätze einer naturverträglichen Regenwasserbewirtschaf-
tung, wasserdurchlässig befestigte PKW-Stellplätze, ausreichend bemessene Zisternen, eine Fas-
sadenbegrünung und eine Dachbegrünung für flach geneigte Dächer vorzusehen. 
Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und Fußwege sollten so ange-
legt werden, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z. B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, 
Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung, oder ähnliches). Der Unterbau ist auf den Belag ab-
zustimmen. 
 
Bei der Erstellung von Gründächern ist auf die Verwendung von biozidfreien Dachbahnen zu achten. 
Wenn Gründächer mit Wurzelschutz oder ähnlichem verbaut werden, ist das Niederschlagswasser 
entweder über eine Versickerungsmulde zu leiten, mit einem entsprechenden technischen Substrat 
zu behandeln oder in die Mischwasserkanalisation zu entwässern. 
 
Hinweise zu Zisternen  
 
Auf Dach- und befestigten Grundstücksflächen auftreffendes Niederschlagswasser sollte zur Verrin-
gerung der Abflussspitzen in ausreichend bemessenen Zisternen gesammelt und auf dem Grund-
stück genutzt werden. Nach Möglichkeit sollen diese bewirtschaftet werden können. 
Auf eine Bewirtschaftung der Zisterne (mit Drosseleinrichtung) kann verzichtet werden, wenn das 
zugehörige Dach mit einer Mindestsubstratstärke von 10 cm begrünt wird. 
 
Der Überlauf der Zisterne muss entweder 
a.  über die belebte Bodenzone einer Versickerungsmulde versickert werden, 
b.  an die Kanalisation angeschlossen werden, 
c.  über eine Rigole unterirdisch versickert werden. 
   Dies ist nur gestattet, wenn der Zulauf über ein Substrat erfolgt, welches Metalle zurückhalten 
  kann. Das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist zu prüfen. 
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4. Starkregenereignisse 
 
Mit Starkregenereignissen (extremen, kaum vorhersehbaren und räumlich begrenzten Niederschlä-
gen) muss gerechnet werden. So wird empfohlen, Objektschutz zu betreiben und z. B. Unterge-
schosse oder Keller wasserdicht und Öffnungen überflutungssicher auszuführen.  
Nicht zulässig hingegen sind nach § 37 Abs. 1 WHG Maßnahmen, welche den Abfluss zu Lasten 
Dritter verändern. Dazu gehören z. B. die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen wie Gar-
tenmauern und Geländeauffüllungen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass Schäden durch Starkregenereignisse auch bei entsprechenden 
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden können.  
 

5. Altlasten 
 
Bei Hinweisen auf bodenfremde Auffüllungen und Materialien, lokale Verunreinigungen und/oder  
organoleptische Auffälligkeiten im anstehenden Untergrund, die im Zuge von Erdarbeiten, Erschlie-
ßungsarbeiten und/oder bei generellen Eingriffen in den Untergrund auftreten, ist die zuständige  
Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde des Rhein-Neckar-Kreises unverzüglich zu verständigen. 
Maßnahmen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung sind bei Bedarf zugelassen. 
 

6. Bodenschutz 
 
Durch Bebauung und damit einhergehender Flächenversiegelung gehen die Bodenfunktionen  
„Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und „Filter und Puffer für 
Schadstoffe“ dauerhaft verloren. 
 
Unter den Einflüssen der fortschreitenden Klimaveränderung kommt dem Schutzgut „Boden“, insbe-
sondere der Bodenfunktion „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“, eine besondere Bedeutung zu. 
Bodenversiegelungen sollten deshalb auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt wer-
den. 
 
Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen  
(z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Die unversiegelten Böden sind 
nach ende des Vorhabens fachgerecht wiederherzustellen oder zu rekultivieren.  
 
Natürlich anstehender Oberboden sowie kulturfähiger Unterboden sind gemäß DIN 18915 zu  
sichern. Humoser Oberboden (Mutterboden) und Unterboden sind getrennt auszubauen, in nutzba-
rem Zustand zu erhalten, vorrangig einer Wiederverwendung zuzuführen und bis dahin getrennt zu 
lagern. Bevorzugt sind die Oberböden auf den Baugrundstücken zwischenzulagern und dort im 
Rahmen der Geländeaußengestaltung wieder einzubauen. Dadurch wird eine Verschlechterung, 
Verbringung und gegebenenfalls Entsorgung der hochwertigen Böden vermieden. 
 
Als Bodenlager sind ordnungsgemäße Mieten (getrennt nach Ober- und Unterboden) vorzusehen, 
die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten (Schütthöhe maximal  
2,00 m, Schutz vor Vernässung, etc.). 
 
Die anfallenden Erdaushubmassen, die nicht an Ort und Stelle wieder eingebaut werden können, 
sind in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und einer geordneten Wiederverwertung bzw. Verwer-
tung zuzuführen. 
 
Als Aufschüttmaterial dürfen kein belastetes Bodenmaterial und kein Oberboden verwendet werden. 
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